
Veröffentlichung aufgrund Untersuchungsergebnisse gemäß § 40 Abs. 1a Nr. 3 LFGB 
 

 

Datum der Veröffentlichung:  20. Februar 2024 
  
Betriebsbezeichnung:  Hillmann´s Taverna 

 
  
Anschrift:  Hillmannplatz 20 

28195 Bremen 
  
Feststellungstag:  8. Januar 2024 
  
 
 
Sachverhalt/ Grund der Beanstandung: 

 

 
Irreführung der Verbraucher/innen, indem anstatt des angepriesenen Feta Käse (hochwertiges 
Produkt, ausschließlich aus Schafsmilch und dem Zusatz von max. 20% Ziegenmilch) lediglich 
ein minderwertigerer Hirtenkäse aus pasteurisierte Kuhmilch in Salzlake verwendet wurde.  
 
Schimmelartige Ablagerungen im Kühlhaus, indem Lebensmittel teilweise offen gelagert wurden. 
 
Mit Ablagerungen älteren Ursprungs verunreinigte Teigmaschine, die beim Gebrauch direkten 
Lebensmittelkontakt hatte. 
 
Zugestelltes Handwaschbecken auf der Personaltoilette, sodass eine hygienische Händereinigung nicht 
möglich war. 
 

 
 
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über 

Lebensmittelhygiene 
 
 

Hinweis zur Mängelbeseitigung:  
(Mängel behoben am) 

10. Januar 2024  
 
 

  
Löschdatum:  20. August 2024 

 

 


